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Auswechslung des Pflichtverteidigers für die Berufungs-
instanz bei fodbestehendem Vertrauensverhältnis (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v. '1 0.1 1 .2004 - 1 Ws 546/04

Mit Beschlüssen vom 21.9.2004 hat das LG Magdeburg abge-

lchnt, dic Pflichtverteidigerin zu entpflichten und den Rechts-

anwalt F zum neuen Pflichwerteidiger zu bestellen, rveil es

eine Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen dem An-
geklagten und Rechtsanwältin S mangels entsprechcnder Dar-

legungen nicht festzustellen vermochte und der Verteidiger-
wechsel mit Mehrkosten verbunden wäre. Der Angeklagte

begehrt mit seiner Beschwerde den Wechsel des Pflichtver-
teidigers. ...
Der Generalstaatsanwalt in Naumburg hat in seiner Zuschrift
vom 2.1 1.2004 ausgeführt:

,pie gem. $ 304 Abs. I SIPO zulässige Beschwerde ist

bcgründet. Grundsätzlich muss zwar ein Angeklagter seinen

Altrag, die Bestellung eines nofwendigen Veneidigers wegen

eines gestörten Vertrauensverhältnisses nrriicknehmen, suh-

stanziiert begründen (vgl. Meyer-Gofner, SIPO, 47. Aufl.,

$ 143 Rn 5). Dies gilt nicht, wenn der bisherige notwendige

Verteidiger mit seiner Entbindung von der Pflichtverteidi-

gung einverstanden ist und durch die Beiordnung des neuen

Verteidigers weder eine Verfahrensverzögerung noch Mehr-
kosten für die Staatskasse verursacht werden (vgl. KG NSIZ
\993, 2tJl, 202; Brandenburgisches OLG StV 2001, 442). In
diesem Fall gebietet es die gerichtliche Fürsorgepflicht, dem
Wunsch des Angeklagten auf Wechsel auch ohne Vorbringen
von Widemrßgründen zu entsprechen. Die Fürsorgepflicht
ergibt sich aus g 142 Abs. I S. 2 u.3 SIPO unabhängig davon,
ob Wahl- oder Pflichwerteidigung vorliegt. Da sich nach dem
Gesetzeszweck die Pflichtverteidigung möglichst wenig von
der Wahlverteidigung unterscheiden soll, ist diese Regelung
auch bei dem Wechsel eines Pflichtverteidigers gem. g 143

SIPO heranzuziehen (KG a.a.O., S. 202; Löu,e/Rosenberg/
Klaus Lüderssen, SIPO, 25. Aufl., g 143 Rn 9).
Die bisherige Pflichtverteidigerin S ist mit ihrer Entbindung
einverstanden. ...
Die Bestellung eines Pfl ichtverteidigers unter Beschränkung
des Vergütungsanspruches ist dann zulässig, rvenn dieser sich
damit ausdrücklich einverstanden erklärt (OLG Nümberg
NStZ 1997, 358; Meyer-GoJJner, StpO, 47. Auf1., $ 142 Rn 6
m.w.N.). Rechtsanwalt F hat auf die Geltendmachung der
Kosten verzichtet, die die bei unveränderter pflichtverteidi-
gung anfallenden übersteigen würden.
Diesen zukeffenden Erwägungen schließt sich der Senat an.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck
Braunschweig
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